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(54) ROLLSCHLEIFER MIT DIREKT VERBUNDENEN LAUFROLLEN

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung (1) zum Schleifen und/oder Polieren eines Schneid-
werkzeuges (6), vorzugsweise eines Haushaltsmessers
umfassend: einen Vorrichtungskörper (2) und zwei ge-
genüber dem Vorrichtungskörper drehbar gelagerte
Laufrollen (3), wobei mindestens eine der Laufrollen (3)
mit einer Schleiffläche (3a, 3b) zum Schleifen und/oder
Polieren einer Schneide (6a) des Schneidwerkzeuges
(5) ausgestattet ist, wobei sich die zwei Laufrollen (3)
relativ zu dem Vorrichtungskörper (2) drehen bzw. rotie-
ren, wenn der Vorrichtungskörper (2) entlang einer Ober-

fläche, vor-zugsweise einer Tischoberfläche, gezogen
wird, um eine an die Schleiffläche (3a, 3b) einer der Lauf-
rollen (3) angelegte Schneide (6a) des Schneidwerkzeu-
ges (6) zu schleifen und/oder polieren. Um die Anwen-
dungsmöglichkeiten der Vorrichtung zu verbessern und
die Herstellungskosten zu senken, ist es erfindungsge-
mäß vorgesehen, dass die Laufrollen (3) einstückig aus-
gebildet und direkt miteinander verbunden sind. Ein wei-
terer Aspekt der vorliegenden Erfindung betrifft ein Etui
zur Aufnahme einer Vorrichtung (1) zum Schleifen
und/oder Polieren eines Schneidwerkzeuges (6).
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ei-
nen Rollschleifer zum Schleifen und/oder Polieren eines
Schneidwerkzeugs sowie ein Etui für einen solchen Roll-
schleifer.
[0002] Rollschleifer zum Schleifen oder Polieren einer
Schneide eines Schneidwerkszeugs sind u.a. aus der
DE 10 2016 009 482 A1, DE 10 2020 123 499 A1 und
DE 10 2020 203 144 A1 bekannt. Diese Rollschleifer
umfassen einen als Griff dienenden Vorrichtungskörper,
eine im Vorrichtungskörper drehbar gelagerte Achse so-
wie zwei Laufrollen, die an den axialen Enden des Vor-
richtungskörpers bereitgestellt und mit der Achse ver-
bunden sind. Wird die Vorrichtung durch Handhabung
am Griff (Vorrichtungskörper) entlang einer Oberfläche,
wie einer Tischoberfläche, gezogen, drehen sich die
Laufrollen relativ zu dem Griff. Wird dabei die Schneide
eines Schneidwerkzeuges an die Stirnfläche einer Lauf-
rolle angelegt, so schleift die Stirnfläche aufgrund ihrer
Drehung bzw. Rotation die angelegte Schneide.
[0003] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, den Rollschleifer hinsichtlich seiner Dimensi-
onen und seiner Anzahl an Bauteilen zu verbessern, so-
dass die Anwendungsmöglichkeiten des Rollschleifers
erweitert und seine Herstellungskosten gesenkt werden
können.
[0004] Diese Aufgabe wird gelöst durch eine Vorrich-
tung gemäß Anspruch 1. Erfindungsgemäß ist es vorge-
sehen, dass die Laufrollen einstückig ausgebildet und
direkt miteinander verbunden sind. Dadurch kann insbe-
sondere die aus dem Stand der Technik bekannte Achse,
die zwei Laufrollen verbindet, entfallen. Ohne eine solche
Achse kann der Rollschleifer kompakter und leichter aus-
geführt und kostengünstiger hergestellt werden. Als
kompaktes und leichtes Werkzeug ist der Rollschleifer
der vorliegenden Erfindung auch für mobile Anwendun-
gen, wie beispielswiese dem Schleifen eines Jagd- oder
Taschenmessers besser geeignet.
[0005] Vorteilhafte Weiterbildungen der erfindungsge-
mäßen Vorrichtung sind Gegenstände der Unteransprü-
che.
[0006] Es kann von Vorteil sein, wenn der Vorrich-
tungskörper einen Griffabschnitt und einen Lagerab-
schnitt umfasst, wobei der Lagerabschnitt die zwei Lauf-
rollen aufnimmt und sich an einem axialen Ende des Grif-
fabschnitts befindet. Durch die Anordnung des Lagerab-
schnitts an einem axialen Ende des Griffabschnitts er-
streckt sich die Vorrichtung hauptsächlich in axialer Rich-
tung (Längsrichtung), wodurch die Breite und Höhe der
Vorrichtung sehr gering gehalten werden können.
[0007] Es kann sich als praktisch erweisen, wenn die
zwei Laufrollen über ein gemeinsames oder zwei sepa-
rate Wälz- oder Gleitlager im Vorrichtungskörper aufge-
nommen sind. Durch die Verwendung von nur einem La-
ger kann die Breite der Vorrichtung zusätzlich verringert
werden. Zwei Lager hingegen verbessern die Laufeigen-
schaften der Laufrollen.

[0008] Es kann nützlich sein, wenn die beiden Laufrol-
len durch eine kraftschlüssige Verbindung, vorzugswei-
se eine Press- oder Schraubverbindung, oder durch ma-
gnetische Anziehungskraft miteinander verbunden sind.
[0009] Es kann vorteilhaft sein, wenn eine der Laufrol-
len einen angeformten Achszapfen aufweist und die an-
dere der Laufrollen eine Aufnahmebohrung, in die der
Achszapfen eingepresst ist. Dadurch kann eine sichere
und dauerhafte Verbindung der Laufrollen geschaffen
werden, die insbesondere einem selbstständigen Lösen
der Verbindung oder einem Verlust von Bauteilen entge-
genwirkt.
[0010] Es kann von Nutzen sein, wenn eine der Lauf-
rollen einen angeformten Gewindezapfen aufweist und
die andere der Laufrollen eine Gewindebohrung, in der
Gewindezapfen eingeschraubt ist. Eine solche Schraub-
verbindung ermöglicht einen einfachen Austausch der
Laufrollen bei Verschleiß oder in verschiedenen Anwen-
dungsfällen, wenn eine andere Rauheit oder Art der
Schleif- bzw. Polierfläche gefordert ist.
[0011] Es kann sich als vorteilhaft erweisen, wenn eine
der Laufrollen einen magnetischen Abschnitt aufweist
und die andere der Laufrollen einen magnetisch anzieh-
baren Abschnitt, wobei der magnetische Abschnitt und
der magnetisch anziehbare Abschnitt sich gegenüber-
stehen, vorzugsweise miteinander in Verbindung stehen.
Eine solche Verbindung ermöglicht eine rasche Montage
der Laufrollen und einen einfachen Austausch der Lauf-
rollen bei Bedarf.
[0012] Es kann hilfreich sein, wenn die beiden Laufrol-
len unrund, vorzugsweise elliptisch, ausgebildet sind. Mit
unrunden Laufrollen kann ein charakteristisches Schliff-
bild erzeugt werden, um die Optik der Schneide zu ver-
bessern. Bei einigen Materialien kann durch die Verwen-
dung von unrunden Laufrollen auch ein besseres Schlei-
fergebnis erreicht werden.
[0013] Es kann praktisch sein, wenn die Schleiffläche
lösbar oder unlösbar, vorzugsweise als Beschichtung,
an der Laufrolle angebracht ist. Eine Lösbarkeit der
Schleiffläche von der Laufrolle ermöglicht einen Aus-
tausch des Schleifmittels bei ansonsten unveränderter
Konfiguration der Vorrichtung. Eine unlösbare Schleifflä-
che garantiert eine dauerhafte und sichere Anbindung
an die Laufrolle.
[0014] Ein weiterer Aspekt der vorliegenden Erfindung
betrifft ein Etui zur Aufnahme einer Vorrichtung zum
Schleifen und/oder Polieren eines Schneidwerkzeuges,
insbesondere zur Aufnahme der Vorrichtung nach einer
der vorangehenden Ausführungsformen, mit einem Auf-
nahmeabschnitt zur Aufnahme der Vorrichtung und ei-
nem Auflageabschnitt zur Auflage der Vorrichtung beim
Schleifen und/oder Polieren eines Schneidwerkzeuges.
Mit einem solchen Etui kann neben der Aufnahme der
Vorrichtung gleichzeitig eine passende Schleiflehre mit
einer geeigneten Oberfläche, entlang der die Vorrichtung
bewegt werden kann, bereitgestellt werden.
[0015] Es kann von Vorteil sein, wenn der Aufnahme-
abschnitt eine Negativform zur formschlüssigen Aufnah-
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me der Vorrichtung umfasst. Dadurch kann insbesonde-
re ein Verrutschen der Vorrichtung innerhalb des Etuis
verhindert werden.
[0016] Es kann sich als hilfreich erweisen, wenn der
Auflageabschnitt eine ebene Auflagefläche umfasst, ent-
lang der die Vorrichtung bewegt werden kann, und eine
Anlagefläche, an der das Schneidwerkzeug im Flächen-
kontakt angelegt werden kann und die vorzugsweise
mindestens einen magnetischen Abschnitt umfasst. Mit
einer derartigen Anlagefläche kann die Schneide des
Schneidwerkzeugs sicher gehalten und eindeutig in Be-
zug zur Auflagefläche positioniert werden.
[0017] Es kann von Nutzen sein, wenn der Aufnahme-
abschnitt und der Auflageabschnitt zwei separate Teile,
insbesondere zwei fügbare und/oder kombinierbare Tei-
le sind. Dadurch kann das Etui als eine Art Schachtel
ausgebildet sein, bei der der Deckel über das Unterteil
gestülpt werden kann.
[0018] Es kann hilfreich sein, wenn der Aufnahmeab-
schnitt und der Auflageabschnitt in einem gemeinsamen
Behälter angeordnet sind, der geöffnet, vorzugsweise
aufgeklappt werden kann. Dadurch wird ein aufklappba-
res Etui bereitgestellt.

Kurze Beschreibung der Figuren

[0019]

Fig. 1 zeigt eine perspektivische Ansicht der Vorrich-
tung zum Schleifen und/oder Polieren eines
Schneidwerkzeugs.

Fig. 2 zeigt die Vorrichtung in einer Explosionsdar-
stellung.

Fig. 3a zeigt eine perspektivische Ansicht einer ers-
ten und zweiten Ausführungsform der Vorrichtung
im Halbschnitt.

Fig. 3b zeigt im Detail die Verbindung der beiden
Laufrollen gemäß der ersten und zweiten Ausfüh-
rungsform in einer Schnittansicht.

Fig. 4a zeigt eine perspektivische Ansicht einer drit-
ten Ausführungsform der Vorrichtung im Halbschnitt.

Fig. 4b zeigt im Detail die Verbindung der beiden
Laufrollen gemäß der dritten Ausführungsform in ei-
ner Schnittansicht.

Fig. 5 zeigt eine Seitenansicht einer Vorrichtung mit
elliptischen Laufrollen.

Fig. 6a zeigt eine perspektivische Ansicht eines als
Schleiflehre dienenden Auflageabschnitts für die
Vorrichtung.

Fig. 6b zeigt eine Schnittansicht eines Etuis zur Auf-

nahme der Vorrichtung, das einen Aufnahmeab-
schnitt zur Aufnahme der Vorrichtung und einen als
Schleiflehre dienenden Auflageabschnitt für die Vor-
richtung umfasst.

Fig. 7a zeigt die bestimmungsgemäße Verwendung
der Vorrichtung zum Schleifen eines Schneidwerk-
zeugs unter Zuhilfenahme des Auflageabschnitts in
einer perspektivischen Ansicht.

Fig. 7b zeigt die bestimmungsgemäße Verwendung
der Vorrichtung zum Schleifen eines Schneidwerk-
zeugs unter Zuhilfenahme des Auflageabschnitts in
einer Schnittansicht.

Detaillierte Beschreibung der bevorzugten Ausfüh-
rungsformen

[0020] Fig. 1 und 2 zeigen die wesentlichen Bestand-
teile der erfindungsgemäßen Vorrichtung 1. Der Vorrich-
tungskörper 2 besteht aus einem länglichen Griffab-
schnitt 2a, an dem die Vorrichtung 1 von einem Nutzer
gehalten werden kann, und einem Lagerabschnitt 2b, der
an einem Ende des Griffabschnitts 2a angeordnet ist und
die Laufrollen 3 lagert. Der Griffabschnitt 2a ist in den
Figuren vereinfacht und auf seine Funktion reduziert dar-
gestellt. In der Praxis bietet es sich an, einen Griffab-
schnitt 2a vorzusehen, der hinsichtlich Ergonomie und
Haptik an die Bedürfnisse des Nutzers angepasst ist. Der
Lagerabschnitt 2b ist als Durchgangsbohrung an einem
Ende des Griffabschnitts 2a ausgebildet und nimmt ein
Lager 4, insbesondere ein Gleitlager oder den Außenring
eines Kugellagers auf.
[0021] Auf beiden Seiten des Vorrichtungskörpers 2
sind Laufrollen 3 bereitgestellt, sodass ein Abschnitt des
Vorrichtungskörper 2, insbesondere der Lagerabschnitt
2b des Vorrichtungskörpers 2 zwischen den zwei Lauf-
rollen 3 angeordnet ist. Die Laufrollen 3 werden vom La-
ger 4 gelagert und sind im Bereich ihrer Drehachse direkt
miteinander verbunden, wie nachfolgend unter Bezug-
nahme auf die Fig. 3 und 4 beschrieben wird. Jede der
Laufrollen 3 ist kreisrund ausgebildet und an ihrer Um-
fangsfläche mit einem elastischen Ring 5 versehen, über
den jede Laufrolle 3 bei bestimmungsgemäßen Ge-
brauch der Vorrichtung 1 auf einer Oberfläche abrollt.
Vorzugsweise ist der Ring 5 in einer ringförmigen Nut
auf der Umfangsfläche der Laufrolle 3 angeordnet. Wei-
terhin weist mindestens eine der Laufrollen 3 eine
Schleif-oder Polierfläche 3a an ihrer Außenseite auf, die
vorgesehen ist, um mit der Schneide 6a eines Schneid-
werkzeugs 6 in Kontakt zu gelangen und diese zu schlei-
fen bzw. zu polieren, wenn die Vorrichtung 1 entlang ei-
ner Oberfläche gezogen oder geschoben wird und die
Laufrollen 3 auf der Oberfläche abrollen.
[0022] Fig. 3a und 3b zeigen die Lagerung der beiden
Laufrollen 3 im Lagerabschnitt 2b sowie die direkte Ver-
bindung der Laufrollen 3 miteinander gemäß einer ersten
und einer zweiten Ausführungsform. In einer ersten Aus-
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führungsform umfasst eine der Laufrollen 3 einen zentri-
schen Achszapfen 3c, der an einem Wellenabschnitt auf
der Innenseite der Laufrolle 3 angeformt ist und sich ent-
lang der Drehachse der Laufrolle 3 erstreckt. Die Innen-
seite der Laufrolle 3 liegt der mit der Schleif- bzw. Polier-
fläche ausgestatteten Außenseite der Laufrolle 3 gegen-
über. Der Achszapfen 3c ist ein integraler Bestandteil der
Laufrolle 3, der beispielsweise durch spanende Bearbei-
tung der Laufrolle 3 oder durch Schweißen stoffschlüssig
mit der Laufrolle verbunden ist. Die Laufrolle 3 ist folglich
einstückig ausgebildet. Die andere Laufrolle 3 hingegen
ist mit einer zentrischen Bohrung 3d versehen, die in ei-
nen Wellenabschnitt auf einer Innenseite der Laufrolle 3
eingebracht ist und sich entlang der Drehachse der Lauf-
rolle 3 erstreckt. Der Achszapfen 3c wird in die Bohrung
3d eingepresst, wodurch die Laufrollen 3 direkt mitein-
ander verbunden sind. Weiterhin sind die Laufrollen 3
jeweils über einen Absatz an ihrem Wellenabschnitt auf
der Innenseite im Lager 4, d.h. im Gleitlager bzw. im In-
nenring des Kugellagers gelagert. Die Laufrollen 3 müs-
sen aber nicht unbedingt unmittelbar gelagert sein. Es
besteht insbesondere auch die Möglichkeit, dass eine
der Laufrollen 3 über einen breiteren Wellenabschnitt
verfügt, der im Lager 4 über die gesamte axiale Länge
des Lagers 4 aufgenommen ist, und die andere Laufrolle
3 über ihre direkte Verbindung mit der einen Laufrolle 3
mittelbar gelagert ist.
[0023] In einer zweiten Ausführungsform, die ebenfalls
anhand von Fig. 3a und 3b beschreiben werden kann,
umfasst eine der Laufrollen 3 einen zentrischen Gewin-
dezapfen 3e, der an einem Wellenabschnitt auf der In-
nenseite der Laufrolle 3 angeformt ist und sich entlang
der Drehachse der Laufrolle 3 erstreckt. Die andere Lauf-
rolle 3 ist mit einer zentrischen Gewindebohrung 3f ver-
sehen, die in einen Wellenabschnitt auf einer Innenseite
der Laufrolle 3 eingebracht ist und sich entlang der Dreh-
achse der Laufrolle 3 erstreckt. Der Gewindezapfen 3e
wird in die Bohrung 3f eingeschraubt, wodurch die Lauf-
rollen 3 direkt miteinander verbunden sind. Die zweite
Ausführungsform ist folglich identisch zur ersten Ausfüh-
rungsform bis auf die Tatsache, dass der Achszapfen 3c
durch einen Gewindezapfen 3e und die Bohrung 3d
durch eine Gewindebohrung 3f ersetzt ist.
[0024] Vorteilhaft bei der zweiten Ausführungsform ist
die Möglichkeit des schnellen und werkzeuglosen Aus-
tauschs der Laufrollen 3 durch Lösen der Schraubver-
bindung.
[0025] Eine dritte Ausführungsform der Verbindung
der beiden Laufrollen 3 wird mit Bezug auf die Fig. 4a
und 4b beschrieben. Gemäß der dritten Ausführungs-
form ist ein Wellenabschnitt auf der Innenseite einer der
Laufrollen 3 ein magnetischer Abschnitt 3g und ein Wel-
lenabschnitt auf der Innenseite der anderen Laufrolle 3
ist ein magnetisch anziehbarer Abschnitt 3h. Die Lage-
rung der Laufrollen 3 im Lager 4 kann genauso erfolgen
wie im ersten und zweiten Ausführungsbeispiel beschrie-
ben, d.h. über einen Absatz am jeweiligen Wellenab-
schnitt. Der magnetische Abschnitt 3g und der magneti-

sche anziehbare Abschnitt 3h stehen sich im montierten
Zustand der Laufrollen 3 gegenüber und sorgen aufgrund
der magnetischen Anziehungskräfte für eine sichere und
direkte Verbindung der beiden Laufrollen 3. Mit einer di-
rekten Verbindung ist auch eine Verbindung gemeint, bei
der zwischen dem magnetischen Abschnitt 3g und dem
magnetisch anziehbaren Abschnitt 3h ein schmaler
Luftspalt, aber in jedem Fall kein zusätzliches Element,
ausgebildet ist, wie in den Fig. 4a und 4b dargestellt.
Daneben ist es selbstverständlich auch möglich, dass
der magnetischen Abschnitt 3g und der magnetisch an-
ziehbare Abschnitt 3h so dimensioniert sind, dass sie
sich im montierten Zustand der Laufrollen 3 mit ihren
jeweiligen Stirnflächen berühren.
[0026] Fig. 5 zeigt eine weitere Ausführungsform der
Vorrichtung 1 zum Schleifen und/oder Polieren eines
Schneidwerkzeugs, bei der die Laufrollen 3 elliptisch
ausgeführt sind. Mit solchen Laufrollen 3 kann ein auf-
fälliges, insbesondere wellenförmiges Schliffbild auf der
Schneide 6a des Schneidwerkzeugs 6 erzeugt werden.
Bei dieser Ausführung ist zu beachten, dass die beiden
Laufrollen mit kongruenter Ausrichtung am Vorrichtungs-
körper montiert werden müssen, um einen ordentlichen
Schleifvorgang zu ermöglichen. Daher bietet sich für die
Verbindung der beiden Laufrollen 3 in diesem Fall eine
Pressverbindung zwischen Achszapfen 3e und Bohrung
3d an, wobei die Laufrollen 3 vor Herstellung der Press-
verbindung exakt zueinander ausgerichtet werden.
[0027] Mit Bezug auf die Fig. 6a und 6b wird ein Etui
7 zur Aufnahme der Vorrichtung 1 zum Schleifen
und/oder Polieren eines Schneidwerkzeugs beschrie-
ben. Das Etui 7 umfasst einen Aufnahmeabschnitt 7a zur
Aufnahme der Vorrichtung 1 und einem Auflageabschnitt
7b zur Auflage der Vorrichtung 1 beim Schleifen und/oder
Polieren eines Schneidwerkzeuges. In bevorzugter Aus-
führung stellt der Aufnahmeabschnitt 7a einen Deckel
des Etuis 7 dar, in dem die Vorrichtung zumindest ab-
schnittsweise in einer Negativform aufgenommen wer-
den kann. In Fig. 6b ist die Aufnahme der Vorrichtung 1
im Aufnahmeabschnitt 7a nur angedeutet. Der Aufnah-
meabschnitt 7a kann insbesondere so ausgeführt sein,
dass er die Vorrichtung 1 formschlüssig umschließt und
sie über ihre gesamte Höhe aufnimmt.
[0028] Der Auflageabschnitt 7b umfasst eine ebene
Auflagefläche 7b1, entlang der die Vorrichtung 1 gezo-
gen werden kann, und eine Anlagefläche 7b2, an der das
Schneidwerkzeug 6 im Flächenkontakt angelegt werden
kann. Die Anlagefläche 7b2 ist in einem bestimmten Win-
kel zur Auflagefläche 7b1 ausgerichtet, um einen ent-
sprechenden Schleifwinkel zu ermöglichen. Weiterhin
umfasst die Anlagefläche 7b1 mindestens einen magne-
tischen Abschnitt, um die Schneide 6a des Schneidwerk-
zeugs mittels magnetischer Anziehungskraft zu halten.
Der Auflageabschnitt 7b stellt bevorzugt einen Boden
des Etuis 7 dar und kann mit dem Aufnahmeabschnitt 7a
zusammengefügt werden. Dabei ist es möglich, dass das
Etui 7 als eine Art Schachtel gebildet ist, wobei der Auf-
nahmeabschnitt 7a und der Auflageabschnitt 7b als se-
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parate Teile ausgebildet sind. Insbesondere kann der
Aufnahmeabschnitt 7a als Deckel auf den als Boden die-
nenden Auflageabschnitt 7b aufgesetzt werden. Alterna-
tiv kann der Aufnahmeabschnitt 7a auch mit dem Aufla-
geabschnitt 7b verbunden sein, um ein aufklappbares
Etui 7 bereitzustellen.
[0029] Fig. 7a und 7b zeigen den Vorgang des Schlei-
fens oder Polierens einer Schneide 6a des Schneidwerk-
zeugs 6 mit der beschriebenen Vorrichtung 1 und des
Auflageabschnitts 7b. Das Schneidwerkzeug 6 wird so
auf dem Auflageabschnitt 7b positioniert, dass die
Schneide 6a flächig an der Anlagefläche 7b2 anliegt und
von dieser gehalten wird. Die Vorrichtung 1 kann nun so
über die Auflagefläche 7b1 gezogen oder geschoben
werden, dass die Schleif- bzw. Polierfläche 3a einer Lauf-
rolle 3 die Schneide 6a berührt und sich entlang der
Schneide 6a bewegt, um die Schneide 6a zu schleifen
oder zu polieren.

Bezugszeichenliste

[0030]

1 Vorrichtung zum Schleifen und/oder Polieren
eines Schneidwerkzeugs (Rollschleifer)

2 Vorrichtungskörper
2a Griffabschnitt des Vorrichtungskörpers
2b Lagerabschnitt des Vorrichtungskörpers
3 Laufrolle
3a, 3b Schleif- bzw. Polierfläche
3c Achszapfen
3d Aufnahmebohrung
3e Gewindezapfen
3f Gewindebohrung
3g magnetischer Abschnitt
3h magnetisch anziehbarer Abschnitt
4 Lager
5 Ring
6 Schneidwerkzeug
6a Schneide des Schneidwerkzeugs
7 Etui
7a Aufnahmeabschnitt
7b Auflageabschnitt
7b1 Auflagefläche
7b2 Anlagefläche

Patentansprüche

1. Vorrichtung (1) zum Schleifen und/oder Polieren ei-
nes Schneidwerkzeuges (6), vorzugsweise eines
Haushaltsmessers umfassend: einen Vorrichtungs-
körper (2) und zwei gegenüber dem Vorrichtungs-
körper drehbar gelagerte Laufrollen (3), wobei min-
destens eine der Laufrollen (3) mit einer Schleifflä-
che (3a, 3b) zum Schleifen und/oder Polieren einer
Schneide (6a) des Schneidwerkzeuges (5) ausge-
stattet ist, wobei sich die zwei Laufrollen (3) relativ

zu dem Vorrichtungskörper (2) drehen bzw. rotieren,
wenn der Vorrichtungskörper (2) entlang einer Ober-
fläche, vorzugsweise einer Tischoberfläche, gezo-
gen wird, um eine an die Schleiffläche (3a, 3b) einer
der Laufrollen (3) angelegte Schneide (6a) des
Schneidwerkzeuges (6) zu schleifen und/oder polie-
ren, dadurch gekennzeichnet, dass die Laufrollen
(3) einstückig ausgebildet und direkt miteinander
verbunden sind.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Vorrichtungskörper (2) einen
Griffabschnitt (2a) und einen Lagerabschnitt (2b)
umfasst, wobei der Lagerabschnitt (2b) die zwei
Laufrollen (3) aufnimmt und sich an einem axialen
Ende des Griffabschnitts (2a) befindet.

3. Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die zwei
Laufrollen (3) über ein gemeinsames oder zwei se-
parate Wälz- oder Gleitlager (4) im Vorrichtungskör-
per (2) aufgenommen sind.

4. Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die bei-
den Laufrollen (3) durch eine kraftschlüssige Verbin-
dung, vorzugsweise eine Press- oder Schraubver-
bindung, oder durch magnetische Anziehungskraft
miteinander verbunden sind.

5. Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine der
Laufrollen (3) einen angeformten Achszapfen (3c)
aufweist und die andere der Laufrollen (3) eine Auf-
nahmebohrung (3d), in die der Achszapfen (3c) ein-
gepresst ist.

6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass eine der Laufrollen
(3) einen angeformten Gewindezapfen (3e) aufweist
und die andere der Laufrollen (3) eine Gewindeboh-
rung (3e), in der Gewindezapfen (3e) eingeschraubt
ist.

7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass eine der Laufrollen
(3) einen magnetischen Abschnitt (3f) aufweist und
die andere der Laufrollen (3) einen magnetisch an-
ziehbaren Abschnitt (3g), wobei der magnetische
Abschnitt (3f) und der magnetisch anziehbare Ab-
schnitt (3g) sich gegenüberstehen, vorzugsweise
miteinander in Verbindung stehen.

8. Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die bei-
den Laufrollen (3) unrund, vorzugsweise elliptisch,
ausgebildet sind.
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9. Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Schleiffläche (3a, 3b) lösbar oder unlösbar, vorzugs-
weise als Beschichtung, an der Laufrolle angebracht
(3) ist.

10. Etui (7) zur Aufnahme einer Vorrichtung (1) zum
Schleifen und/oder Polieren eines Schneidwerkzeu-
ges (6), insbesondere zur Aufnahme der Vorrichtung
(1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, mit
einem Aufnahmeabschnitt (7a) zur Aufnahme der
Vorrichtung (1) und einem Auflageabschnitt (7b) zur
Auflage der Vorrichtung beim Schleifen und/oder
Polieren eines Schneidwerkzeuges.

11. Etui nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet,
dass der Aufnahmeabschnitt (7a) eine Negativform
zur formschlüssigen Aufnahme der Vorrichtung (1)
umfasst.

12. Etui nach Anspruch 10 oder 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Auflageabschnitt (7b) eine ebe-
ne Auflagefläche (7b1) umfasst, entlang der die Vor-
richtung (1) bewegt werden kann, und eine Anlage-
fläche (7b2), an der das Schneidwerkzeug (6) im Flä-
chenkontakt angelegt werden kann und die vorzugs-
weise mindestens einen magnetischen Abschnitt
umfasst.

13. Etui nach einem der Ansprüche 10 bis 12, dadurch
gekennzeichnet, dass der Aufnahmeabschnitt (7a)
und der Auflageabschnitt (7b) zwei separate Teile,
insbesondere zwei fügbare und/oder kombinierbare
Teile sind.

14. Etui nach einem der Ansprüche 10 bis 12, dadurch
gekennzeichnet, dass der Aufnahmeabschnitt (7a)
und der Auflageabschnitt (7b) in einem gemeinsa-
men Behälter angeordnet sind, der geöffnet, vor-
zugsweise aufgeklappt werden kann.
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